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Münchner Mietspiegel – Auch das Finanzamt nimmt ihn nicht mehr ernst 
 

Zahlreiche Ungereimtheiten und Widersprüche haben dazu geführt, dass der 
Münchner Mietspiegel, der eigentlich die ortsübliche Miete widerspiegeln soll, 
zunehmend an Akzeptanz verliert – nicht nur bei Vermietern, sondern auch bei der 
Finanzverwaltung. 
 
Die „ortsübliche Miete“ ist nämlich auch in steuerlicher Hinsicht entscheidend, wenn 
es um die Frage geht, ob ein Vermieter die Wohnung „zu billig“ vermietet hat. 
Verlangt ein Vermieter weniger als 66 % dieser ortsüblichen Miete, kann er seine 
Werbungskosten z.B. für Reparaturen und Schuldzinsen, nicht in voller Höhe, 
sondern nur anteilig ansetzen, was zu einer deutlichen Erhöhung der Steuerlast führt 
(§ 21 Abs. 2 EStG).  
 
Beispiel aus der Praxis: 
Wohnung Ehrenbreitsteiner Straße, Baujahr 1968, 39 qm mit Balkon, Küchenzeile, 
Laminatboden, Kellerabteil; vermietet seit Juni 2000. 
 
Derzeitige Miete: € 475,00 (entspricht € 12,20/qm). 
Ortsübliche Miete laut Münchner Mietspiegel: € 519,00 (entspricht € 13,31/qm).  
Ortsübliche Miete laut Finanzamt: € 868,00 (entspricht € 22,85/qm). 
 

Dies geht aus dem Schreiben des Finanzamts München vom 9.4.2019 hervor, das 
der anwaltlichen Vertreterin des Steuerpflichtigen, Rechtsanwältin Stephanie 
Schmid, Sophienstr. 2, 80333 München, vorliegt (Anlage 1). Die dazu eingeholte 
Auskunft des Bayerischen Finanzministeriums im Schreiben vom 16.5.2019 (Anlage 
2), wonach die ortsübliche Miete in Städten, in denen Mietspiegel existieren, nach 
diesen Mietspiegeln ermittelt wird, ist daher unzutreffend. Offensichtlich orientiert 
sich die Finanzverwaltung bei Bestimmung der ortsüblichen Miete an „internen“ 
Mietspiegeln mit realistischeren Mietwerten als sie der Münchner Mietspiegel 
ausweist.  
 
Die Folge: Der betroffene Eigentümer kann seine Werbungskosten laut Mitteilung 
des Finanzamts vom 9.4.2019 (Anlage 1) nicht wie üblich in voller Höhe, sondern nur 
zu 45 % ansetzen – ein erheblicher Steuernachteil für den Eigentümer. Dies kann 
grundsätzlich jedem passieren, der „zu billig“ vermietet, da die einschlägige 
Bestimmung des Einkommensteuergesetzes (§ 21 Abs. 2 EStG) allgemein und nicht 
nur z.B. bei Vermietung an Angehörige gilt.  
 



Die Initiative der Bayerischen Staatsregierung zur steuerlichen Entlastung von 
billigem Wohnraum wollte diese Praxis ändern, ist aber am 17.5.2019 an den 
Stimmen der SPD-geführten Länder im Bundesrat gescheitert. 
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